
 

 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU 
Oberbürgermeister 

Zittau, 25.06.2015 

 

 

B E S C H L U S S  –  1 0 7 / 2 0 1 5  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat beschließt, dass das Schmutzwasser der nachfolgenden Grundstücke im Stadtgebiet 

Zittau (Lageplan siehe Anlage) dauerhaft über eine dezentrale Kleinkläranlage oder eine abflusslose 

Grube gereinigt wird und diese Entsorgungsart für diese Grundstücke in der Fortschreibung des 

Abwasserbeseitigungskonzepts festgeschrieben wird: 

 

31. Pescheckstraße 16b (Zittau), 

32. Neusalzaer Straße, Flurstück Nr. 193/2 (Pethau). 

 

Diese Festschreibung erfolgt zusätzlich zu den mit den Beschlüssen 86/06/08 vom 26.06.2008, 

154/2011 vom 20.10.2011 sowie 065/2014 vom 24.04.2014 vorgenommenen Festschreibungen 

von dauerhaft dezentralen Abwasseranlagen, die weiterhin Bestand haben. 

 

 

Abstimmung: 

 Ja 20  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

 Stadtrat Hiekisch stimmte nicht mit ab. 

 

Bemerkung: 

Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 

der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 

 

 

 

A. Voigt 

Oberbürgermeister 



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU 
Oberbürgermeister 

Zittau, 25.06.2015 

 

 

B E S C H L U S S  –  1 1 5 / 2 0 1 5  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau fasst den Beschluss, der Obere Flurneuordnungsbehörde 

beim Landkreis Görlitz, als Wahlvorschlag für den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft des 

Vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens Rosenthal, Frau Heike Barmeyer, Referatsleiterin des 

Referates Liegenschaften und Vermessung, zu benennen.   

 

 

Abstimmung: 

 Ja 20  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

 Stadtrat Hiekisch stimmte nicht mit ab. 

 

Bemerkung: 

Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 

der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 

 

 

 

A. Voigt 

Oberbürgermeister 



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU 
Oberbürgermeister 

Zittau, 25.06.2015 

 

 

B E S C H L U S S  –  1 3 0 / 2 0 1 5  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau stellt fest, dass Herr Klaus Zimmermann in Anwendung § 

18 Abs. 1 Pkt. 3 SächsGemO aus dem Zittauer Stadtrat zum 31.07.2015 ausscheidet  

 

 

Abstimmung: 

 Ja 20  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

 Stadtrat Hiekisch stimmt nicht mit ab. 

 

Bemerkung: 

Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 

der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 

 

 

 

A. Voigt 

Oberbürgermeister 



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU 
Oberbürgermeister 

Zittau, 25.06.2015 

 

 

B E S C H L U S S  –  1 0 8 / 2 0 1 5  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Annahmen / Vermittlung der in der Anlage 

aufgeführten Zuwendungen. Der angegebene Verwendungszweck wird bestätigt.  

 

 

Abstimmung: 

 Ja 21  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 

Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 

der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 

 

 

 

A. Voigt 

Oberbürgermeister 



 

 

 


